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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.03.1962 

Geschäftszahl 

0019/62 

Rechtssatz 

Hinweise, Mitteilungen und Belehrungen einer Behörde können mangels eines rechtserzeugenden oder 
rechtsfeststellenden Inhaltes nicht als verwaltungsrechtliche Bescheide angesehen werden und unterliegen daher 
auch nicht der Überprüfung durch den Verwaltungsgerichtshof. 


